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Checkliste

Regelungen für Bildungsurlaub 

je Bundesland

Bundesland
Anspruchsberechtigte 

Personen
Anspruch pro 

Jahr
Anmerkungen

Baden-Württemberg
Arbeitnehmende, 
Auszubildende

5 Tage
Wegfall des Anspruchs bei 
Betriebsgröße < 10 
Beschäftigten

Berlin
Arbeitnehmende, 
Auszubildende

10 Tage / 2 
Jahre

• Anspruchsberechtigte
< 25 Jahre: 10 Tage
Anspruch pro Jahr
• Anspruchsberechtigte
> 25 Jahre: 10
Tage Anspruch in zwei
Jahren

Brandenburg
Arbeitnehmende, 
Auszubildende

10 Tage / 2 
Jahre

Bildungsurlaub für maximal 
50 % der Beschäftigten

Bremen
Arbeitnehmende, 
Auszubildende

10 Tage / 2 
Jahre

6 Monate Wartezeit
(Beschäftigungszeit) vor
Antragstellung 

Hamburg
Arbeitnehmende, 
Auszubildende

10 Tage / 2 
Jahre

6 Monate Wartezeit
(Beschäftigungszeit) vor
Antragstellung 

Hessen
Arbeitnehmende, 
Auszubildende (nur für pol. 
Bildungsmaßnahmen)

10 Tage / 2 
Jahre

6 Monate Wartezeit vor
Antragstellung & 
Bildungsurlaub für max. 33 % 
der Beschäftigten

Mecklenburg-
Vorpommern

Arbeitnehmende, 
Auszubildende, Beamte

5 Tage
6 Monate Wartezeit
(Beschäftigungszeit) vor
Antragstellung 

Niedersachen Arbeitnehmende
10 Tage / 2 
Jahre

6 Monate Wartezeit vor
Antragstellung & 
Bildungsurlaub für max. 50 % 
der Beschäftigten
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Bundesland
Anspruchsberechtigte

Personen
Anspruch pro 

Jahr
Anmerkungen

Nordrhein-
Westfalen

Arbeitnehmende, 
Auszubildende (nur für pol. 
Bildungsmaßnahmen)

10 Tage / 2 
Jahre

6 Monate Wartezeit
(Beschäftigungszeit) vor
Antragstellung & 
Maßnahme mind. 6 
Unterrichtsstunden / Tag

Rheinland-Pfalz

Arbeitnehmende, 
Auszubildende (nur für pol. 
Bildungsmaßnahmen),
Beamte

10 Tage / 2 
Jahre

6 Monate Wartezeit
(Beschäftigungszeit) vor
Antragstellung & 
Maßnahme mind. 6 
Unterrichtsstunden / Tag

Saarland
Arbeitnehmende, 
Auszubildende, Beamte

6 Tage
12 Monate Wartezeit
(Beschäftigungszeit) vor
Antragstellung 

Sachsen-Anhalt
Arbeitnehmende, 
Auszubildende

10 Tage / 2 
Jahre

6 Monate Wartezeit
(Beschäftigungszeit) vor
Antragstellung 

Schleswig-Holstein
Arbeitnehmende, 
Auszubildende, Beamte

10 Tage / 2 
Jahre

6 Monate Wartezeit
(Beschäftigungszeit) vor
Antragstellung 

Thüringen
Arbeitnehmende, 
Auszubildende, Beamte

5 Tage

Bayern & Sachsen Kein Anspruch Kein Anspruch
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